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Die Thema ist in der Tat sehr umstritten. Es gab im Realschulbereich der Bezreg Ddorf hierzu
immer die Aussage, dies sei unzulässig.
Nun gibt es Juristen, die dies im konkreten Einzelfall ggf. für zulässig erachten. Die Bezreg
Ddorf hat dann in der Tat eine entsprechende Handreichung hierzu herausgegeben. Auf nähere
Nachfrage dient dies zur Herstellung einer gewissen Rechtssicherheit für die Kollegen. Wer
nämlich jetzt hiernach handelt, kann dienstrechtlich kaum noch belangt werden. Nach meiner
persönlichen Rechtsauffassung bin ich aber strafrechtlich damit nicht aus dem Schneider. Es
gibt hierzu ein höchstrichterliches Urteil, das im konkreten Einzelfall eben doch zu dem
Ergebnis kam, dass ein strafbarer Verhalten vorlag. Da eine Korrektur dieses Urteils in der
Rechtsprechung nicht vorliegt, empfehle ich im Rahmen der Beratungsarbeit zu demonstrieren.
In dem Fall ist die strafrechtliche Verantwortung schonmal auf die nächsthöhere Ebene
verlagert. Wenn der Schulleiter dann dennoch auf dieser Form der Aufsicht besteht, klopft der
Staatsanwalt im Zweifelsfall nicht an Deiner Tür.
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